Datenschutzhinweise für Beschaeftigte

Datenschutzhinweise für Beschäftigte
Als Beschäftigte in unserem Unternehmen möchten wir Ihnen Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer bei uns geben.
Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist
Musterfirma Mustermann GmbH
Musterstraße 1
12345 Musterstadt
Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Sie auch in Ihrem Arbeitsvertrag.
1. Welche Daten von Ihnen werden von uns verarbeitet und zu welchen Zwecken?
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sind. Das sind insbesondere Kontaktdaten, Daten zu Ihren Qualifikationen, Arbeitszeiten und alle Informationen, die für die Ermittlung und Abrechnung Ihres Gehalts und im Zusammenhang mit gesetzlichen Abgaben und Steuern (z. B. Sozialversicherungsbeiträge) erforderlich sind.
Hinzu kommen ggf. auch Daten aus dem Bereich der Arbeitssicherheit, dem betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) und Daten über arbeitsvertragliche Pflichtverletzungen, die geahndet wurden (Abmahnungen).
Ferner kommen Informationen über Ihre Arbeitsergebnisse sowie deren Bewertung hinzu, die z. B. für die Erstellung von Beurteilungen benötigt werden.
Sollten Sie eine von uns angebotene betriebliche Altersversorgung nutzen, werden auch in diesem Bereich Daten verarbeitet und im Rahmen der Erforderlichkeit ggf. an die jeweiligen Versorgungsträger weitergegeben.
Im Rahmen von Arbeitssicherheit, BEM, ggf. Angaben zu einer Schwerbehinderung oder Erkrankungen können auch besondere Kategorien personenbezogener Daten (Gesundheitsdaten) verarbeitet werden. Diese Daten werden nur verarbeitet, soweit dies gesetzlich erlaubt oder erforderlich ist und unter besonderen Schutzmaßnahmen.
Unabhängig davon kann es Konstellationen geben, in denen wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten, die hier nicht bzw. deren Zwecke hier nicht genannt sind. In diesen Fällen halten wir – bezogen auf den jeweiligen Anlass – gesonderte Informationen zum Datenschutz für Sie bereit, soweit dies gesetzlich erforderlich ist.
1. Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das?
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Beschäftigtendaten ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist nach § 26 BDSG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zulässig, wenn dies für die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist.
Wir können zudem zur Verarbeitung von Beschäftigtendaten gesetzlich verpflichtet sein. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist dann Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO in Verbindung mit den jeweils einschlägigen gesetzlichen Vorgaben (z. B. steuer-, sozialversicherungs- oder handelsrechtliche Pflichten).
Eine Verarbeitung von Beschäftigtendaten kann auch auf Grundlage von Tarifverträgen oder Kollektivvereinbarungen (z. B. Betriebs- oder Dienstvereinbarung) zulässig sein. Rechtsgrundlage ist in diesem Fall der jeweilige Tarifvertrag bzw. die Kollektivvereinbarung in Verbindung mit Art. 88 DSGVO und § 26 BDSG.
Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten (insbesondere Gesundheitsdaten) verarbeitet werden, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 DSGVO (insbesondere lit. b, h) in Verbindung mit § 22 BDSG, soweit dies für die Ausübung von Rechten oder die Erfüllung von Pflichten aus dem Arbeitsrecht, dem Sozialversicherungsrecht und der sozialen Sicherheit erforderlich ist oder Gesundheitsdaten z. B. im Rahmen des BEM verarbeitet werden.
Eine Datenverarbeitung kann im Einzelfall auch auf Basis einer Interessenabwägung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgen, soweit nicht überwiegende Interessen der Beschäftigten entgegenstehen. In diesen Fällen wird das jeweils verfolgte berechtigte Interesse im Zusammenhang mit der jeweiligen Verarbeitung gesondert mitgeteilt.
Soweit wir Daten auf Grundlage einer von Ihnen erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, ggf. Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO) verarbeiten, erfolgt dies nur für die dort genannten Zwecke. Eine erteilte Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt hiervon unberührt.
1. Müssen Sie Daten bereitstellen?
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses von Ihnen erfragen, ist in der Regel für den Abschluss, die Durchführung und die Beendigung des Arbeitsverhältnisses erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben (z. B. steuer- und sozialversicherungsrechtliche Daten).
Ohne diese Daten können wir das Beschäftigungsverhältnis nicht begründen, durchführen oder beenden bzw. bestimmte gesetzlichen Pflichten nicht erfüllen.
Soweit wir darüber hinaus Daten von Ihnen auf Basis einer Einwilligung erheben, ist die Bereitstellung freiwillig; hier entstehen Ihnen aus einer Nichtbereitstellung keine Nachteile, außer dass wir die jeweiligen Zwecke dann nicht umsetzen können.
1. Wie lange werden die Daten gespeichert?
Grundsätzlich werden personenbezogene Daten von Beschäftigten für die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses gespeichert.
Soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen, sind diese von uns zu berücksichtigen. Es gibt insbesondere gesetzliche Aufbewahrungspflichten für bestimmte Lohn- und Steuerunterlagen, Sozialversicherungsdaten und weitere bereichsspezifische Regelungen (z. B. bis zu 10 Jahre nach steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften).
In bestimmten Bereichen gelten kürzere Speicherfristen. So werden z. B. Abmahnungen in Personalakten in der Regel nur so lange gespeichert, wie sie für das Arbeitsverhältnis und eine etwaige arbeitsrechtliche Bewertung erforderlich sind; danach werden sie gelöscht oder gesperrt.
Soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen, können personenbezogene Daten gelöscht werden, wenn deren weitere Verarbeitung für die Durchführung oder Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses nicht mehr erforderlich ist.
Nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses werden Daten insbesondere bis zum Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfristen möglicher Ansprüche jeder Partei gespeichert. Eine längere Speicherung kommt zudem in Betracht, wenn dies auch in Ihrem Interesse ist (z. B. zur Dokumentation von Beschäftigungszeiten) oder Sie eine Einwilligung erteilt haben.
1. An welche Empfänger werden die Daten weitergegeben?
Innerhalb des Unternehmens kann eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgen, wenn z. B. im Zusammenhang mit einem Stellenwechsel eine Prüfung der Eignung und Qualifikation erforderlich wird oder falls Ihnen im Unternehmen eine andere oder zusätzliche Aufgabe übertragen wird oder werden soll.
Ferner kann im Kontext der betrieblichen Mitbestimmung eine Weitergabe an die zuständigen Mitbestimmungsorgane (z. B. Betriebs- oder Personalrat) erfolgen, soweit solche bestehen.
Eine Weitergabe von Daten erfolgt zudem an Sozialversicherungsträger, Finanzverwaltung und ggf. weitere Stellen, soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Auch kann eine Weitergabe an Steuerberater, Wirtschaftsprüfer sowie ggf. Rechtsberater erfolgen.
Soweit externe Dienstleister (z. B. im Bereich Lohn- und Gehaltsabrechnung, IT-Dienstleistung, Personalverwaltung) personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeiten, geschieht dies auf Grundlage von Verträgen zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO.
1. Wo werden die Daten verarbeitet?
Die Daten werden grundsätzlich auf dedizierten IT-Systemen in unseren Räumlichkeiten oder bei von uns eingesetzten Dienstleistern verarbeitet. Auf diese IT-Systeme haben neben Administratoren nur Mitglieder der Personalabteilung und der Unternehmensleitung sowie ggf. weitere berechtigte Stellen Zugriff, soweit dies für ihre jeweilige Aufgabe erforderlich ist.
Sollten Beschäftigtendaten bei Dienstleistern verarbeitet werden, stellen wir sicher, dass dies unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben erfolgt.
Eine Verarbeitung von Beschäftigtendaten außerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums erfolgt nur, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO (z. B. Angemessenheitsbeschluss oder geeignete Garantien wie EU-Standardvertragsklauseln) erfüllt sind. Soweit dies im Einzelfall relevant ist, informieren wir Sie darüber gesondert.
1. Gibt es automatisierte Entscheidungen?
Eine ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhende Entscheidung, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt (Profiling oder vergleichbare Verfahren), findet im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses derzeit nicht statt. Sollte sich dies ändern, werden wir Sie hierüber gesondert informieren.
1. Ihre Rechte als betroffene Person
Sie haben das Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezogenen Daten.
Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht.
Sie haben ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere soweit wir Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO verarbeiten.
Soweit eine Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Gleiches gilt für ein Recht auf Datenübertragbarkeit, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
1. Unser Datenschutzbeauftragter
Sofern ein Datenschutzbeauftragter bestellt ist, können Sie dessen Kontaktdaten den Ihnen bekannten Unterlagen (z. B. Arbeitsvertrag, Intranet, Aushänge) entnehmen.
Alternativ können Sie sich an folgende allgemeine Kontaktadresse wenden, über die Ihre Anfrage an den zuständigen Datenschutzbeauftragten weitergeleitet wird:
Datenschutz Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterstadt
E-Mail: datenschutz@mustermann.de
1. Beschwerderecht
Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes wenden.
Kenntnisnahme durch Beschäftigte
Ich habe die vorstehenden Datenschutzhinweise für Beschäftigte erhalten und zur Kenntnis genommen.
Ort, Datum: _____________________________________________
Unterschrift Beschäftigte/r: ______________________________
Stand: 07.07.2026
